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§ 43 K-BauV
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Abschnitt folgende Bedeutung:

a) „Abwärme und -kälte“ unvermeidbare Wärme oder Kälte, die als Nebenprodukt in einer Industrieanlage, in einer

Stromerzeugungsanlage oder im tertiären Sektor anfällt und die ungenutzt in Luft oder Wasser abgeleitet werden

würde, wo kein Zugang zu einem Fernwärmesystem oder einem Fernkältesystem besteht, in dem ein Kraft-

Wärme- Kopplungsprozess genutzt wird, genutzt werden wird oder in dem Kraft-Wärme-Kopplung nicht möglich

ist;

b) „Ausweis über die Gesamtenergiee zienz“ einen von einem Mitgliedstaat oder einer von ihm benannten

juristischen Person anerkannten Ausweis, der die Gesamtenergiee zienz eines Gebäudes oder von

Gebäudeteilen, berechnet nach einer festgelegten Methode, angibt (Energieausweis);

c) „Biogas“ gasförmige Kraft- und Brennstoffe, die aus Biomasse hergestellt werden;

d) „Biomasse“ den biologisch abbaubaren Teil von Produkten, Abfällen und Reststo en biologischen Ursprungs der

Landwirtschaft, einschließlich p anzlicher und tierischer Sto e, der Forstwirtschaft und damit verbundener

Wirtschaftszweige, einschließlich der Fischerei und der Aquakultur sowie den biologisch abbaubaren Teil von

Abfällen, darunter auch Industrie- und Haushaltsabfälle biologischen Ursprungs;

e) „e ziente Fernwärme- und Fernkälteversorgung“ ein Fernwärme- oder Fernkältesystem, das mindestens 50 %

erneuerbare Energien, 50 % Abwärme, 75 % KWK-Wärme oder 50 % einer Kombination dieser Energien und

dieser Wärme nutzt;

f) „Energie aus erneuerbaren Quellen“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das heißt Wind,

Sonne, aerothermische, geothermische, hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse,

Deponiegas, Klärgas und Biogas;

g) „Fernwärme“ oder „Fernkälte“ die Verteilung thermischer Energie in Form von Dampf, heißem Wasser oder kalten

Flüssigkeiten von einer zentralen Erzeugungsquelle durch ein Netz an mehrere Gebäude oder Anlagen zur

Nutzung von Raum- oder Prozesswärme oder -kälte;

h) „Gebäude“ eine Konstruktion mit Dach und Wänden, deren Innenraumklima unter Einsatz von Energie

konditioniert wird;
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i) „Gebäudehülle“ die integrierten Komponenten eines Gebäudes, die dessen Innenbereich von der

Außenumgebung trennen;

j) „gebäudetechnische Systeme“ die technische Ausrüstung eines Gebäudes oder Gebäudeteils für Raumheizung,

Raumkühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung für den häuslichen Gebrauch, eingebaute Beleuchtung,

Gebäudeautomatisierung und -steuerung, Elektrizitätserzeugung am Gebäudestandort oder für eine Kombination

derselben, einschließlich Systemen, die Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen;

k) „Gebäudeteil“ einen Gebäudeabschnitt, eine Etage oder eine Wohnung innerhalb eines Gebäudes, der bzw. die

für eine gesonderte Nutzung ausgelegt ist oder hierfür umgebaut wurde;

l) „Gesamtenergiee zienz eines Gebäudes“ die berechnete oder gemessene Energiemenge, die benötigt wird, um

den Energiebedarf im Rahmen der üblichen Nutzung des Gebäudes (u. a. Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser

und Beleuchtung) zu decken;

m) „geothermische Energie“ Energie, die in Form von Wärme unter der festen Erdoberfläche gespeichert ist;

n) „größere Renovierung“ die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 % der Ober äche der Gebäudehülle

einer Renovierung unterzogen werden;

o) „Heizungsanlage“ eine Kombination der Bauteile, die für eine Form der Raumluftbehandlung erforderlich sind,

durch welche die Temperatur erhöht wird;

p) „Heizkessel“ die kombinierte Einheit aus Gehäuse und Brenner zur Abgabe der Verbrennungswärme an

Flüssigkeiten;

q) „Kraft-Wärme-Kopplung“ die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und elektrischer und/oder

mechanischer Energie in einem Prozess;

r) „Niedrigstenergiegebäude“ ein Gebäude, das eine sehr hohe, bestimmte Gesamtenergiee zienz aufweist. Der

fast bei Null liegende oder sehr geringe Energiebedarf sollte zu einem ganz wesentlichen Teil durch Energie aus

erneuerbaren Quellen – einschließlich Energie aus erneuerbaren Quellen, die am Standort oder in der Nähe

erzeugt wird – gedeckt werden;

s) „Wärmeerzeuger“ den Teil einer Heizungsanlage, der mithilfe eines oder mehrerer der folgenden Verfahren

Nutzwärme erzeugt:

1. Verbrennung von Brennstoffen, beispielsweise in einem Heizkessel;

2. Joule-Effekt in den Heizelementen einer elektrischen Widerstandsheizung;

3. Wärmegewinnung aus der Umgebungsluft, aus Abluft, oder aus einer Wasser- oder Erdwärmequelle mithilfe

einer Wärmepumpe.

t) „Wärmepumpe“ eine Maschine, ein Gerät oder eine Anlage, die die Wärmeenergie der natürlichen Umgebung

(Luft, Wasser oder Boden) auf Gebäude oder industrielle Anlagen überträgt, indem sie den natürlichen

Wärmestrom so umkehrt, dass dieser von einem Ort tieferer Temperatur zu einem Ort höherer Temperatur

ießt. Bei reversiblen Wärmepumpen kann auch die Wärme von dem Gebäude an die natürliche Umgebung

abgegeben werden.
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